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141. Flächennutzungsplanänderung 
Bebauungsplan 21.08.00 – Moisling Süd / Infrastruktur Bahnhaltepunkt 
Behördenbeteiligung und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. (1 oder 
2) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Denkmalrechtliche Stellungnahme nach §4 Abs. (1) und (3) Denkmalschutzgesetz 
Schleswig-Holstein (DSchG SH) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im betreffenden Planungsbereich sowie ferner im unmittelbaren Umfeld befinden sich keine 
erkannten Kulturdenkmale gemäß §2 DSchG SH. 
 
Die historische Wegeverbindung nach Oberbüssau – ein erhaltenswertes 
Kulturlandschaftselement – ist nicht Teil des festgelegten Geltungsbereichs und bleibt damit 
vom Vorhaben unberührt. 
 
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegenüber der Aufstellung des 
betreffs genannten Bebauungsplan.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Denkmalschutzgesetz - DSchG in der Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014; GVOBl. 

Schl.-H. Nr 1, 2015, S. 2-9, nach § 4 Nr. 1 und 3 (Öffentliche Planungen und Maßnahmen, 

Welterbe) zu fordern sowie nach § 14 (Kostenpflicht bei Eingriffen) vom Verursacher zu tragen. 

Sie sind in ihrer Art sowie Durchführung mit dem Bereich Archäologie und Denkmalpflege, Abt. 

Archäologie abzustimmen und nach § 12, Absatz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem zu beantragen. 

Zu allererst sind nichtinvasive Prospektionen zum Schutz des potentiellen archäologischen 

Kulturgutes anzuwenden. 

Diese nichtinvasiven Prospektionen dienen der Lokalisierung wie Eingrenzung größerer, 

zusammenhängender archäologischer Kulturdenkmalbereiche. Sollte es seitens des Bereichs 

Archäologie und Denkmalpflege, Abt. Archäologie, als notwendig erachtet werden, muss 

anschließend eine invasive Prospektion an ausgewählten Fundorten durchgeführt werden, um 

die archäologischen Kulturdenkmale zu überprüfen. Die Kosten hierfür sind nach § 14 DSchG 

SH ebenfalls vom Verursacher zu übernehmen.  

 

Die im Vorfeld einer Baumaßnahme durchgeführten Prospektionen ersetzen nicht eine nach § 

12 DSchG SH (Genehmigungspflichtige Maßnahmen) mögliche anfallende Ausgrabung. Die 

Kosten hierfür sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu übernehmen.  

 

Als Maßnahmen sind auch alle geforderten Ausgleichsmaßnahmen und notwendige 

Erschließungsmaßnahmen zu betrachten und zu berücksichtigen.  

 

Alle Funde und die zugehörige Dokumentation der Prospektionen sind gemäß § 15 DSchG SH 

der Oberen Denkmalschutzbehörde der Hansestadt Lübeck zur wissenschaftlichen Bearbeitung 

auszuhändigen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 



 
Fachbereich: Planen und Bauen 
Bereich:  Stadtgrün und Verkehr 

Zeichen:  5.660-1.5-  

Lübeck, den 28.01.2022 
Sachbearbeiterin: 

 
Tel.: 122-  Fax: 122-  

 

 

 

Fachbereich Planen und Bauen 

Bereich  Stadtplanung und Bauordnung 

   z. Hd.  (nur per Mail) 

   und an bebauungsplanung@luebeck.de  

 

 

Betr.: Behördenbeteiligung gemäß § 4(1) BauGB 

hier: Bebauungsplan 21.08.00 – Moisling Süd / Infrastruktur Bahnhaltepunkt - 

 Ihr Schreiben vom 10.01.2022 

 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

 

im Zuge der Bereichsbeteiligung zum o.g. Bebauungsplan nimmt der Bereich 5.660 Stadtgrün und 

Verkehr wie folgt Stellung: 

 

a) Der Planzeichnung ist der Bereich für Kiss-and-Ride nicht zu entnehmen. In der Begründung 

wird diesbezüglich die Südseite des Bahnsteigs erwähnt. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet hier um entsprechende Konkretisierung und 

um Berücksichtigung, dass aufgrund der Lage der Treppe des Bahnsteigs in Richtung 

Hamburg davon auszugehen ist, dass vermutlich mehrfach nördlich des Gleises gehal-

ten wird. 

b) Es ist davon auszugehen, dass der Schwerpunkt der verkehrlichen Anbindung auch beim 

Radverkehr liegen soll. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr weist vorsorglich darauf hin, die für den Radverkehr 

erforderlichen Flächen bei der Planung zwingend zu berücksichtigen. So sind z.B. vor-

geschriebene Sicherheitsräume zwischen dem Radweg unmittelbar neben Längspark-

plätzen einzuplanen. 

c) Der Begründung ist zu entnehmen, dass eine Nutzungsmischung angedacht ist. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr weist vorsorglich darauf hin, dass diese Nutzungs-

mischung –Bahnhaltepunkt / Nahversorgung- möglicherweise zu Konflikten führen kann, 

da das Nahversorgungszentrum auch für weiter entfernt liegende Teile von Moisling o-

der Niendorf interessant sein könnte, was wiederum zu einer verstärkten Nutzung des 



Pkw zur Erledigung der Einkäufe führt. Diese etwaigen verkehrlichen Auswirkungen sind 

bisher weder thematisiert noch von hier aus einschätzbar. 

d) Der dargestellte Kreisverkehr am südlichen Ende des B-Plan-Gebietes ist hinsichtlich der 

Lage sicherlich sinnvoll, um das Wenden von Bussen und Pkw zu ermöglichen.  

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet zu berücksichtigen, dass hier auch landwirt-

schaftlicher Verkehr in Richtung der Felder auftreten wird. Daher sollte der Mittelkreis 

ggf. überfahrbar geplant werden oder zumindest über eine breitere Fahrbahn verfügen, 

die einen gepflasterten Streifen um den Innenkreis herum aufweist. Eine entsprechende 

planerische Berücksichtigung sollte auch für die Verkehrsinseln vorgenommen werden. 

e) Die Herleitung der Anzahl der E-Mobil-Ladeplätze wird nicht erläutert und erscheint aus hie-

siger Sicht recht hoch. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr empfiehlt, die Herleitung der Anzahl entsprechend 

zu begründen (gibt es ggf. Aussagen von Stromanbietern?) 

f) Die Planzeichnung stellt die Ausrichtung der Schrägparkplätze so dar, dass diese Reihen bei 

der Parkplatzsuche nicht nacheinander angefahren werden können, sondern nur in großen 

Schleifen (siehe Anhang) anfahrbar sind, es sei denn, man parkt rückwärts ein. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, das Parkkonzept zu überdenken / zu ver-

bessern. Eine Anordnung der Parkplätze in Senkrechtaufstellung böte mehr Flexibilität, 

auch wenn dabei ein höherer Platzbedarf entsteht. Wichtig ist es, etwaige Rangiervor-

gänge weitestgehend zu reduzieren. 

g) Der Planzeichnung sind keine Vermaßungen der Querschnitte, Parkplätze zu entnehmen. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet hier Ergänzung, damit eine entsprechende Be-

urteilung möglich ist. 

h) Die Lage der Querungshilfe relativ dicht hinter den Bushaltestellen wird als ungünstig ange-

sehen, weil davon auszugehen ist, dass Busse hier längere Warte-/Standzeiten haben wer-

den. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet darum, diesen Punkt bei der jetzigen Planung 

hinsichtlich der Einsehbarkeit als Fußgänger (ggf. Darstellung von Sichtdreiecken) zu 

berücksichtigen. 

i) Der Begründung ist nicht zu entnehmen, weshalb westlich des Oberbüssauer Wegs, südlich 

der Bahngleise eine großflächige Busfahrgasse hergestellt wird. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert Erläuterungen zur Notwendigkeit und zur an-

gedachten Funktion dieser Fläche. Ansonsten kann davon ausgegangen werden, dass 

eine Fahrbahnrandhaltestelle ggf. ausreicht. 

j) In „Teil A – Planzeichnung“ ist der Umgriff anders als im Aufstellungsbeschluss: Die nord-

westliche Ecke ist ausgeweitet worden. In der Begründung ist keine Erklärung dazu zu fin-

den, z. B. weder unter Punkt 1.1 „Lage und Abgrenzung des Plangebietes“ noch unter Pun kt 

10.1 „Verfahrensübersicht“. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Ergänzung einer Erklärung.  

k) In „Teil A – Planzeichnung“ und der Zeichenerklärung sind die „Grünflächen“ beiderseits des 

Oberbüssauer Weges und innerhalb des Kreisverkehrs nach „§ 9  Abs. 1 Nr. 15 BauGB“ als 



„öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ festgesetzt.  

Laut Begründung unter 5.4.1 „Grünflächen“ (S. 18) „setzt“ „der Bebauungsplan“ „die stra-

ßenbegleitenden Grünflächen als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ver-

kehrsgrün“ fest.“  

Laut Begründung unter 5.4.2 wird die Maßnahmen für die betreffenden Flächen wie folgt be-

gründet: „Zur Sicherung der landschaftlichen Einbindung der Straße und der Straßenbö-

schung[…] die künftigen Böschungsflächen […].“ 

Im  § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB steht: „die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanla-

gen, Naturerfahrungsräume, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhö-

fe“. In der Anlage zur Planzeichenverordnung unter Punkt 9. gibt es zu § 9 Abs. 1 Nr. 15 

BauGB für „Grünflächen“ die Zweckbestimmungen: „Parkanlage, Dauerkleingärten, Sport -, 

Spiel-, Zelt- und Badeplatz/Freibad, Friedhof“. 

Unter § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB steht: „die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und 

Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind.“ In der Anlage 

zur Planzeichenverordnung unter Punkt 15.9. gibt es zu § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB zur Dar-

stellung von Aufschüttungen gestrichelte Böschungslinien. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert für diese Flächen die Änderung der Plan-

zeichnung, der Zeichenerklärung und der Begründung hin zu § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 

statt Nr. 15, d. h. mit einer gestrichelten Böschungslinie und ohne die Flächensignatur 

für „Grünflächen“. Das Planzeichen für die „Umgrenzung von Flächen zur Anpflanzung 

[…]“ bleibt von der Änderung unberührt. Die Aufschüttungen bzw. Böschungsausbildung 

sind eindeutig zur Herstellung und dauerhaften Sicherung des Straßenkörpers notwen-

dig. Deren Begrünung durch Gehölze sichert die Böschungen gegen Erosion. 

l) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 2.1 wird für die „Ver-

kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Park+Ride"“ der Umgang mit dem „anfallenden 

Niederschlagswasser“ beschrieben. 

In der Begründung unter 5.3.4 „Regenwasserbehandlung“ steht: „Das aktuelle Konzept sieht 

zunächst die Anlage einer straßenbegleitenden Versickerungsmulde vor “. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert eine klimaangepasste Planung für die Zu-

fahrtsstraße und die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Park+Ride" unter 

Berücksichtigung eines Konzeptes zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung, wel-

che beispielsweise die Verwendung von Baumrigolen beinhaltet.  

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, dass die Prüfung der Planung mit dem Be-

rechnungsprogramm für A-RW 1 vom LLUR des Landes Schleswig-Holstein festgesetzt 

werden soll. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, dass die Planung und Ausführung der Ge-

hölzneupflanzungen im Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

"Park+Ride" nach der aktuellen „Lübecker Richtlinie zur Pflanzung von Straßenbäumen“ 

festgesetzt werden soll. 

m) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ steht: 

„3. Pflanz- und Erhaltungsbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB) 



3.1 Der auf der Fläche mit Bindungen zur Bepflanzung und zur Erhaltung vorhandene Be-

stand an Bäumen und hochwachsenden Sträuchern ist zu erhalten und durch Neupflanzun-

gen […] zu ergänzen, […]“. 

In „Teil A – Planzeichnung“ im Zusammenhang mit der „Zeichenerklärung“ gibt es nur „Um-

grenzung[en] von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 25 a). 

In der Begründung unter Punkt 5.4.2 steht „Pflanz- und Erhaltungsbindung“. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Anpassung der Festsetzungen und der 

Begründung an die Planzeichnung, d. h. „- und Erhaltungs“, „und b)“, „und zur Erhaltung“ 

und „ist zu erhalten und“ ist in den Festsetzungen und der Begründung zu streichen. 

Denn für die Bauausführung ist in vielen Teilen, z. B. direkt neben dem Straßenkörper, 

abhängig vom Bauablauf eine Rodung des Bestands notwendig. 

n) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.2. wird von „Anpflan-

zung festgesetzter Gehölzstreifen (A)“ gesprochen. Eine weitere Verortung ist im textlichen 

Teil nicht zu finden. 

In „Teil A – Planzeichnung“ ist die Bezeichnung „Gehölzstreifen (A)“ nicht zu finden.  

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die eindeutige Ausweisung dieser Fläche in 

der Planzeichnung. 

o) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.2.steht: „[…] ist als 

freiwachsende Hecken mit standortheimischen Baum- und Straucharten […]“.  

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert „standortgerechte, heimische“ statt „standort-

heimisch“ zu formulieren entsprechend 3.1. 

p) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.2. steht: „[…] An-

wuchspflege […]“.  

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert den Begriff „Entwicklungspflege“ statt „An-

wuchspflege“ zu benutzen, da dies der Begriff ist, der in der DIN verwendet wird, 

dadurch also inhaltlich eindeutig ist. 

q) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.3 steht: „Stellplätze 

sind durch Baumpflanzungen zu gliedern.“ 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Ergänzung: „zu gliedern und zu beschat-

ten.“ 

r) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.3 ist „je […] 10 Stell-

plätzen ein […] standortgerechter, heimischer Laubbaum“ als Neupflanzung gefordert.  

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert hier für die Neupflanzungen eine „klimaange-

passte“ Gehölzauswahl festzusetzen anstelle von „heimisch“ und „Baum“ statt „Laub-

baum“, um die Vorteile auch von Immergrünen nutzen zu können. Laubbäume haben in 

unserem Klima ca. 6 Monate kein Laub. 

s) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.3 sowie in der 

„Pflanzliste 2“ ist die Qualität der zu pflanzenden Bäume mit einem „Stammumfang von  min-

destens 16 cm“ beschrieben. 



 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, dass die zu pflanzende Qualität der Bäume 

(entsprechend der „Richtlinie zur Pflanzung von Straßenbäumen“) mit einem Mindest -

Stammumfang von 18/20 cm festgeschrieben werden soll. 

t) Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.3 steht: „in einer 

mindestens 12 m² großen Baumscheibe“. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Ergänzung: „großen, offenen Baumschei-

be, gemessen zwischen den Rückenstützen,“. 

u) Im „Teil B – Text“ unter III. Pflanzlisten steht unter Pflanzliste 1 „Gehölzstreifen als freiwach-

sende Hecke“: „Bäume Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 16 cm […] Sträucher Sträu-

cher/Heister 2 x v., 60-100 cm, Pflanzabstand 0,75 m x 0,75 m“. 

In der Begründung unter Punkt 5.4.2 steht: „Der geplante Park&Ride -Platz soll […] durch ei-

nen 5,0 m breiten Gehölzstreifen als freiwachsende Hecke […] abgegrenzt werden“. 

In „Teil A – Planzeichnung“ ist um die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Park + 

Ride“ die „Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen“ auf der Flächensignatur „Fläche für 

die Landwirtschaft“. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr geht davon aus, dass die „freiwachsende Hecke“ 

von dem Nutzer der landwirtschaftlichen Fläche angepflanzt und unterhalten wird. Falls 

diese Aufgabe dem Bereich Stadtgrün und Verkehr zugeordnet werden sollte, wird ge-

fordert, die Stammumfänge auf mind. 18 cm zu erhöhen, die Strauchpflanzung mit fol-

genden Qualitäten festzusetzen: „in den Mengen 2:1 innerhalb einer Gehölzart sind zu 

pflanzen: verpflanzter Strauch, ohne Ballen, 100 – 150 cm und Strauch, 3xv., mit Ballen, 

100-125 cm“. 

v) Im „Teil B – Text“ unter III. Pflanzlisten steht unter Pflanzliste 1 steht unter „Sträuchern“: 

„Esche (Fraxinus excelsior)“. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr empfiehlt Eschen als Bäume zu pflanzen, da sie als 

Heister nicht erhältlich sind. 

w) Im „Teil B – Text“ unter III. Pflanzlisten stehen unter Pflanzliste 2 ausgewählte, heimische 

Baumarten. Gemäß den Festsetzungen 3.3 sind diese für die „oberirdische Stellplatzanlage“. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Änderung der Gehölzauswahl für die ge-

plante Stellplatzanlage, in der die besonderen Standortbedingungen zu berücksichtigen 

sind, z.B. kein Spitz-, kein Bergahorn. Wir empfehlen zudem eine größere Artenvielfalt 

und auch Immergrüne bei der Gehölzauswahl festzusetzen, um einen waldartigen Cha-

rakter der Pflanzung zu erzeugen und damit die Fläche in die angrenzende Landschaft 

mit baumbestandenen Flächen einzubinden und die kleinklimatischen Auswirkungen zu 

optimieren. Für Immergrüne ist dann die geforderte Qualität z. B. als mindestens Solitär, 

4xv., mit Drahtballierung, Breite 100-125 cm, Höhe 250-275 cm, festzusetzen. 

x) Die Begründung beschreibt unter 2.2.2 „Landschaftsbild und Erholung“ (s. S.12) die Rad - 

und Fußwegeverbindung zum 1 km entfernten Elbe-Lübeck-Kanal „entlang der westlichen 

und nördlichen Plangebietsgrenze“ in Form eines bestehenden, landwirtschaftlichen Weges. 



 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert den Erhalt der bestehenden Rad- und Fuß-

wegeverbindung bzw. die Sicherung der Durchgängigkeit der Verbindung zum Elbe-

Lübeck-Kanal.  

y) Die Begründung unter Punkt 5.4.2 (S. 18) besagt, dass das Pflanzgebot an keine „direkte 

Verortung“ gebunden ist und dass die Bäume „zwischen den Parkplatzen und/oder in den di-

rekten Randbereichen zu pflanzen“ sind. 

Im „Teil B – Text“ unter I. „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ Punkt 3.3 steht: „Oberirdi-

sche Stellplatzanlagen sind durch Baumpflanzungen zu gliedern.“ Und dort wird von „einem 

gleichmäßigen Baumraster auf der jeweiligen Stellplatzanlage“ gesprochen. 

 Um die kleinklimatischen Vorteile – wie die Staubbindung und Reduzierung der Aufhei-

zung der versiegelten Flächen – umfänglicher ausschöpfen zu können sowie optische 

Eingliederung der Stellplatzanlage in das direkte Umfeld und die umgebende Landschaft 

zu verbessern, (z.B. Wirkung von oben - von der Brücke), fordert der Bereich Stadtgrün 

und Verkehr die Konkretisierung der Begründung der Neupflanzung im Bereich der 

Stellplatzanlage entsprechend der Festsetzung: die Pflanzung der Bäume in geforderter 

Anzahl (je 10 Stellplätze 1 Baum), innerhalb der jeweiligen Parkplatzreihen zwischen 

einzelnen Stellplätzen (statt eines Stellplatzes) und (nicht „und/oder“) in den Randberei-

chen. Dies ermöglicht eine annähernd gleichmäßige Begrünung sowie die Beschattung 

der gesamten Stellplatzfläche. 

z) In der Begründung unter 5.4.2 steht: „da sich das Anpflanzen von Gehölzen zur Begrünung, 

zur Reduzierung der Staubbindung und Aufheizung der versiegelten Flächen hier bewährt 

hat.“ 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr geht davon aus, dass hier eigentlich „zur Staubbin-

dung und Reduzierung der Aufheizung“ gemeint ist. 

aa) In der Begründung steht unter Punkt 9 b) „mittelbare Kosten“ und unter 5.1 die „Flächenbi-

lanz“ des Bebauungsplans. 

 Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, dass die Information, dass für die Unterhal-

tung der zukünftig öffentlichen Flächen, also ohne die landwirtschaftliche Fläche, 0,3 

VZA benötigt werden, in die Begründung aufzunehmen. 

 

Es ist als positiv zu bewerten, dass die Abteilung 5.660.2 (Urbane Mobilitätsprojekte) und die Ab-

teilung 5.610.4 (Bebauungsplanung/Städtebauliche Projekte) im ständigen Austausch stehen, um 

die Planung der verkehrlichen Erschließung des geplanten Bahnhaltepunktes und die Aufstellung 

des B-Plans 21.08.00 aufeinander abzustimmen. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

im Auftrag 
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Hansestadt Lübeck  3.390  23539 Lübeck   Der Bürgermeister 
 

 Planungsbüro Prokom  
 

Elisabeth-Hasseloff-Str. 1 
23564 Lübeck 
 

2. Bereich Stadtplanung und Bauordnung 
610.2 

 
 
 
 
 
 
 

  Bereich: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 
  untere Naturschutzbehörde 
  Gebäude: Kronsforder Allee 2-6 
  Auskunft:  
  Zimmer: 1.033 
  Tel. (0451) 122-  
  Fax (0451) 122-  
  E-Mail:  
  Mein Zeichen:  
  Datum: 28.01.2022

B-Plan 21.08.00 und zugehörige 141. Änderung des Flächennutzungsplans der Hansestadt 
Lübeck – Moisling Süd / Infrastruktur Bahnhaltepunkt 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
Hier: Stellungnahme des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz,  
          Abteilung Natur, Klima, Immissionen 
 
 
 
Sehr geehrter , 
 
Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der Hansestadt Lübeck nimmt 
aus Sicht des Natur-, Klima- Immissions- und Gesundheitlichem Umweltschutzes zur 
vorgelegten Planung wie folgt Stellung und bittet um Beteiligung zum weiteren 
Verfahren: 
 
I. Landschaftsplanerische Stellungnahme (Ansprechpartner: 

) 
Aus landschaftsplanerischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Da das 
Planungsgebiet an das LSG Talraum von Grienau und Quadbek angrenzt, ist auch an 
der Süd- und auf ganzer Länge der Ostgrenze des Planungsgebietes, zur 
landwirtschaftlich genutzten Fläche hin, eine Eingrünung vorzunehmen. Die 
Überstellung der Parkflächen mit einem Baumraster wird grundsätzlich begrüßt, da 
hierdurch der Übergang zur freien Landschaft gestaltet wird, siehe auch II. 
 
II. Eingriff in die Natur (Ansprechpartnerin: ) 
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Aus Sicht der UNB bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die F-
Planänderung und die Bebauungsplanung. Zur Minimierung von Eingriffen wird um 
Berücksichtigung der folgenden Punkte gebeten: 

 Knick östlich der Zufahrtsstraße und südlich der Parkfläche: Hier sind von vorn 
herein an sinnvoller stelle Durchfahrten einzuplanen, unter Berücksichtigung 
der anvisierten Nutzungsabsichten auf der jetzt als landwirtschaftliche 
Nutzfläche ausgewiesenen Fläche. 

 Versiegelung von Stellplätzen: 
Da davon auszugehen ist, dass nur ca. 1/3 der Stellplätze regelmäßig belegt ist, 
sollte auch nur 1/3 der Stellplätze befestigt werden. 2/3 der Stellplätze sind mit 
wassergebundener Decke und Bäumen im Baumraster gemäß Festsetzung 3.3 
zu gestalten. 

 Baumpflanzungen an Stellplätzen: 
Punkt 3.3 der Festsetzungen ist dahingehend zu ändern, dass je angefangene 6 
Stellplätze ein heimischer Laubbaum mit Stammumfang von mindestens 18 
cm gemessen in 1 m Höhe zu pflanzen ist. 
Sofern auf dem befestigten Teilbereich des Parkplatzes (1/3) eine Bedeckung 
mit PV_Anlagen umgesetzt werden soll und dort wegen der Besonnung keine 
Überstellung mit Bäumen realisiert werden kann, ist der rechnerisch 
erforderliche Anteil an Bäumen für diesen Teilbereich in den unter Punkt I 
geforderten Eingrünung an der Ostgrenze des Planungsgebietes mit 
unterzubringen.  

 Zeitpunkt der Baumpflanzungen an Stellplätzen 
Sollten die 100 Stellplätze in mehreren Abschnitten zeitversetzt gebaut werden, 
so sind die rechnerisch erforderlichen Bäume gleich zu Beginn in einem Zuge 
zu pflanzen, damit sie möglichst früh ihre vollumfänglichen Funktionen im 
Naturhaushalt erfüllen. 
 

 
III. Artenschutz und zu Natura 2000 (Ansprechpartner: 

) 
Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen aus artenschutzrechtlicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgesehene Planung. Eine abschließende Stellungnahme 
ist aber erst möglich, wenn das vorgesehene Artenschutzgutachten vorliegt. Im weiteren 
Verfahren sind insbesondere die Auswirkungen der Planung auf Fledermäuse, Haselmäuse und 
Vögel zu beurteilen und ggf. artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen zu bestimmen.  
 
Natura 2000-Gebiete sind durch die Planung nicht betroffen.  
 
 
IV. Anpassung an den Klimawandel (Ansprechpartnerin: 

) 
Aus Sicht der Klimaanpassung gibt es keine fachlichen Bedenken gegen die F-Plan-Änderung. 
 
 
V. Klimaschutz (Ansprechpartner: ) 
Aus Sicht des Klimaschutzes bestehen keine Bedenken gegen die F-Plan-Änderung und die 
Bebauungsplanung.  
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Die Planung des Bahnhaltepunkts mit verschiedenen Mobilitätsangeboten (Car-Sharing, Park & 
Ride, ÖPNV, Auto und Radabstellplätze) wird als wichtiger Schritt für die Verbesserung der 
Intermodalität und die Mobilitätswende begrüßt.  
 
Nach dem GEIG sind bei Parkplatz-Neubauten jeder dritte Parkplatz mit Ladeinfrastruktur 
auszustatten. Daher sollte hier auch eine Überdachung der Parkplätze mit PV-Anlagen für die 
Bereitstellung des Ladestroms der E-Ladesäulen geprüft werden.  
Anknüpfend an II ist somit eine Belegung von einem Drittel der Parkplatzflächen mit PV-
Dächern anzustreben.  
 
 
VI. Immissionsschutz (Ansprechpartnerin: ) 
Da die schalltechnische Untersuchung noch nicht vorliegt und der Umweltbericht im 
weiteren Verfahren erarbeitet wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch keine 
weitergehende Prüfung und Stellungnahme erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Entsorgungsbetriebe Lübeck  I  23539 Lübeck  
Abteilung Planung Neubau 

 
PROKOM 
Elisabeth-Haselhoff-Str. 1 
23564 Lübeck 
z.H.  
 
Fachbereich 5  
Planen und Bauen 
Bereich Stadtplanung und Bauordnung 
z. H.  
 

Entsorgungsbetriebe Lübeck 
 
Gebäude:  Malmöstraße 22 
Abteilung: Planung Neubau 
Sachbereich:  GKG/ Generalplan 
Auskunft:   
Zimmer:   
Telefon: 0451 70760  
Telefax:  0451 70760  
E-Mail:  
Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen:  
Datum: 28. Januar 2022 

 
B-Plan 21.08.00 Bahnhaltepunkt Moisling und 141. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Stellungnahme gem. §4(1) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Entsorgungsbetriebe haben keine Bedenken hinsichtlich der gesicherten Erschließung des 
Gebietes.  
In dem Gebiet betreiben die Entsorgungsbetriebe Lübeck keine Entwässerungsanlagen. Die Vorflut 
für Regenwasser für das Gebiet scheint durch den Bau der A20 unterbrochen worden zu sein. Der 
natürliche Gewässerverlauf ist unterbrochen. Dadurch kommt es bereits jetzt zu Vernässungen auf 
den angrenzenden Ackerflächen. Die vernässte Niederung / Gewässerbiotop südlich des 
Plangebietes hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter ausgedehnt (Vergleich aus 
Luftbildern). Eine Begrenzung des Abflusses aus dem Gebiet auf den landwirtschaftlichen Abfluss 
wäre daher sinnvoll.  
Im weiteren Verlauf des ehemaligen Gewässers / Abfluss aus der vernässten Senke sollte geprüft 
werden, ob sich hieraus Auswirkungen auf die Standsicherheit des Dammes der Autobahn A-20 
ergeben. 
 
Zur Planzeichnung: 
Keine Anmerkungen.  
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Zum Text: 
In dem B-Plan wird es keine öffentliche Entwässerung der Entsorgungsbetriebe für Regenwasser 
geben, sondern nur Entwässerungsanlagen für die Straßenentwässerung. Die Flächen für die 
Versickerung sind dann vom Bereich Stadtgrün und Verkehr zu unterhalten, ebenso die Kanäle.  
Es ist aus den oben genannten Gründen der landwirtschaftliche Abfluss aus dem Gebiet 
festzusetzen. Die Ableitung des Regenwassers aus dem Gebiet ist mit der uWB abzustimmen.  
 
Zur Begründung: 
Die Belange der Regenwasserbeseitigung sind umfänglich dargestellt und erläutert. Es sind weitere 
Gutachten (Versickerung) und ein wasserwirtschaftlicher Begleitplan zu erstellen, die der 
Vernässung in dem Bereich und der nicht vorhandenen Vorflut Rechnung tragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Entsorgungsbetriebe Lübeck 
Im Auftrag 

 



Von:  

Gesendet: Mittwoch, 12. Januar 2022 10:49 

An:  

Cc: Wasserbehörde <Wasserbehoerde@luebeck.de>;  

Betreff: 2022-01-12 AW: 141. FNP-Ä. / BP21.08.00 Moisling Süd / Infrastruktur 

Bahnhaltepunkt; 

hier: frühzeitige Beteiligung der städtischen Bereiche gem. § 4 (1) BauGB bis einschl. 

28.01.22 

Hallo  

bitte darauf hinweisen, dass die Ableitung des Niederschlagswassers aus der vorhandenen 

Straßenfläche und der im geplanten B-Plangebiet nicht gewährleistet ist, weil durch den Bau 

der A 20 ein Gewässer unterbrochen wurde und eine zunehmende Vernässung bis in das 

Plangebiet erfolgt. 

Anlagen der öffentlichen Entwässerung sind in dem Planbereich nicht vorhanden. Nur 

Straßenentwässerungsanlagen. 

Die Wasserbehörde müsste dazu eine maßgebliche Aussage machen. 

Sollte eine Vernässung beabsichtig sein, müsste der geplante Umfang und die 

Auswirkungen durch ein hydrogeologisches Gutachten dargestellt und grundstücksrechtlich 

oder Ausweisung im B-Plan gesichert werden. 

Dabei dürfen die Böschung der A20 und der Bahneinschnitt mit geplantem Bahnsteig nicht in 

ihrer Standfestigkeit gefährdet werden. Nach Bodenkarte befindet sich die Autobahn in 

Grundwasserabstromrichtung. 

Grüße 

 



 

Dienstgebäude Waldhallenweg 11 | Telefon 04542 82201-29 | Telefax 04542 82201-40 | Hanka.Kaczmarek@llur.landsh.de 
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Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH 

Untere Forstbehörde, Waldhallenweg 11, 23879 Mölln  
 

Untere Forstbehörde 

Hansestadt Lübeck 
Der Bürgermeister 
5.610.2 – Bereich Stadtplanung u. Bauordnung 
z.H.:  
Mühlendamm 10-12 
23552 Lübeck 
 

               Ihr Zeichen:    
              Ihre Nachricht vom: 17.01.2022 

           Mein Zeichen: 741-2583/2021-
9369/2021-UV-8653/2022  

alt:7414.22 / 7425.14 
7414.21 / 7425.13 

               Meine Nachricht vom:  
 

                
           

               Telefon: 04542 82201-  
               Telefax: 04542 82201-  

 

 
 

25.01.2022 

 

Bebauungsplan 21.08.00 „Moisling-Süd / Infrastruktur Bahnhaltepunkt“ in Ver-
bindung mit der 141. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt 
Lübeck  
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden bzw. sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
   

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

hinsichtlich der Aufstellung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan 21.08.00 in Verbin-
dung mit der 141. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Lübeck wird 
seitens der unteren Forstbehörde wie folgt Stellung genommen: 
 
Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Entwicklung der notwendigen Erschließungsanlagen für den Bahnhalte-
punkt Moisling mit einem Park & Ride Bereich sowie einer fußläufigen und straßen-
technischen Erschließung entlang der Bahnlinie Hamburg – Lübeck. 
 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden derzeit überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt. Die Straße „Oberbüssauer Weg“ wird beidseitig von schmalen, lang-
gestreckten, gehölzbestockten Grünflächen/Böschungen gesäumt. Diese sind plane-
risch als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ festgesetzt. 
 
Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt das betreffende Areal überwiegend als 
„Fläche für Landwirtschaft“ dar. Der südlich unmittelbar an die Bahnlinie angrenzende 
Flächenbereich (=nördliche Teilbereich des Bebauungsplangebietes) soll künftig als 
Fläche „sonstiger überörtlicher und örtlicher Hauptverkehrsstraßen“ mit der Zweckbe-
stimmung Park und Ride-Anlage ausgewiesen werden. 
 
Diesbezüglich bestehen forstbehördlicherseits keine Bedenken.  
Waldflächen, gemäß § 2 LWaldG, sind von der 141. Änderung des Flächennutzungs-
planes nicht betroffen. 
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Unmittelbar südlich an den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes 21.08.00 bzw. 
an den Oberbüssauer Weg angrenzend, befindet sich Wald gemäß § 2 Landeswald-
gesetz.  
 
Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt jede mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche.  
Waldgehölze im Sinne des Gesetzes sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten ohne 
Rücksicht auf Alter, Zustand, Verteilung und/oder Art ihrer Entstehung (§ 2 Abs. 1 Satz 
1 i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 LWaldG).  
 
Zur groben Orientierung erhalten Sie nachstehend eine Skizze zum Verlauf der Wald-
grenze (gelbe Markierung).  
 

 
 
Diese Waldfläche ist in der textlichen Begründung bislang noch nicht beschrieben bzw. 
thematisiert worden.  
 
Gemäß § 24 Abs. 2 LWaldG weise ich ergänzend darauf hin, dass der 30 m Waldab-
stand in den Bebauungsplan oder die Satzung nachrichtlich, gemäß § 24 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 2 und 3 des BauGB, aufzunehmen ist. Der 30 m Waldabstand ist in der Plan-
zeichnung zu berücksichtigen und als nachrichtliche Übernahme zu erfassen. 
 
Nach dem aktuellen Sach- und Kenntnisstand werden Waldflächen, gemäß § 2 Wald-
gesetz für das Land Schleswig-Holstein (LWaldG) in der Bekanntmachung vom 
05.12.2004 in der derzeit aktuellen Fassung, von der Bauleitplanung berührt bzw. ins-
besondere durch die bauplanerische Umsetzung des Kreisverkehrs anteilig überplant.   
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Gegen den Eingriff in die existierende Waldfläche zur Realisierung des geplanten 
Kreisverkehrs bestehen aus hiesiger Sicht erhebliche Bedenken.  
Eine forstbehördliche Prüfung dieses Sachverhaltes bzw. eine Aussage zur Genehmi-
gungsfähigkeit der dafür erforderlichen Waldumwandlung kann forstbehördlicherseits 
erst nach Vorlage weiterführender, konkretisierender Unterlagen bzw. Informationen 
getätigt werden. 
 
Aus den vorgenannten Gründen kann dem vorgelegten Planentwurf zum Bebauungs-
plan Nr. 21.08.00 forstbehördlicherseits gegenwärtig nicht zugestimmt werden.   
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 




